
Wie lässt sich der nacheheliche Unterhalt an den  
Ex-Partner von der Einkommensteuer absetzen? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

nachdem die große Liebe gegangen ist, gehen oft auch die Ehepartner getrennte Wege. Abhängig von der 
Lebenssituation bleiben aber viele selbst nach der Scheidung noch finanziell miteinander verbunden, weil der 
eine Ex-Partner nachehelichen Unterhalt an den anderen zahlen muss. In diesem Fall möchte der Unterhalts-
verpflichtete oft erreichen, dass die Unterhaltszahlungen seine Einkommensteuerlast reduzieren. Hierfür sieht 
das Gesetz zwei Möglichkeiten vor: 

Das sog. Realsplitting ist nur dann möglich, wenn man noch ein gutes Verhältnis zueinander hat. Denn hierbei 
versteuert der Unterhaltsempfänger - mit dem niedrigeren Steuersatz - die Unterhaltszahlungen als sein Ein-
kommen. Der zahlende Ex-Partner erstattet ihm die Steuern im Nachhinein und macht seine Zahlungen (nicht 
aber die erstatteten Steuern) als Sonderausgaben geltend. 

Stimmt der Unterhaltsempfänger dem nicht zu, bleibt dem unterhaltsverpflichteten Ex-Partner möglicherweise 
noch der Abzug seiner Zahlungen als außergewöhnliche Belastungen. Welche Variante sich steuerlich güns-
tiger auswirkt, muss fallabhängig beurteilt werden. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, wie Sie den 
gezahlten Unterhalt an Ihren Ex-Partner in Ihrer Einkommensteuererklärung berücksichtigen 
können und welche Voraussetzungen hierfür erfüllt sein müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   



 


